
Wahlgesetz Anhang

(2) Stellt der Rat der Stadt, des Stadtbezirks bzw. der Ge
meinde fest, daß die Wählerliste unrichtig oder unvollständig 
ist, so hat er diese entsprechend zu berichtigen. Gegen eine Ab
lehnung der Berichtigung steht dem Betreffenden das Recht der 
Beschwerde beim Wahlausschuß zu.

(3) Soll ein Bürger in der Wählerliste gestrichen werden, so 
ist diesem vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Von 
einer etwaigen Streichung in der Wählerliste ist er unverzüglich 
zu benachrichtigen. Gegen die Entscheidung des Rates der Stadt, 
des Stadtbezirks bzw. der Gemeinde steht dem von der Ände
rung in der Wählerliste Betroffenen der Einspruch an das ört
lich zuständige Kreisgericht zu. Das gleiche Recht steht dem
jenigen zu, der in die Wählerliste nicht aufgenommen ist und 
dessen Aufnahme vom zuständigen Rat abgelehnt worden ist.

(4) Das Kreisgericht hat über den Einspruch in öffentlicher 
Verhandlung unter Ladung des Antragstellers und eines Ver
treters des Rates der Stadt, des Stadtbezirks bzw. der Gemeinde 
innerhalb von drei Tagen zu entscheiden. Seine Entscheidung 
ist endgültig, und der zuständige Rat ist verpflichtet, die erfor
derlichen Änderungen in der Wählerliste vorzunehmen.

§ 13

Schließung der Wählerliste

(1) Die Wählerliste ist am Tage vor der Wahl mittags 12 Uhr 
von dem Rat der Stadt, des Stadtbezirks bzw. der Gemeinde ab
zuschließen. Hierbei hat dieser zu bescheinigen, wie lange die 
Wählerliste ausgelegen hat und wie viele wahlberechtigte Bürger 
eingetragen sind.

(2) Der Rat der Stadt, des Stadtbezirks bzw. der Gemeinde 
hat die Wählerliste rechtzeitig dem Wahlvorstand zu über
mitteln.

(3) Falls noch Entscheidungen über eingereichte Einsprüche 
ausstehen, müssen die Entscheidungen den Beteiligten so recht
zeitig zugestellt werden, daß über ihre Wahlberechtigung eine 
besondere Bescheinigung (Wahlschein) ausgestellt werden kann.
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